
 

Amtliche Bekanntmachung 
 

Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG); 

Widmung des Fuß- und Radweges “A“ (BA II) zwischen Milchhofstraße und Brockardtstraße im 

Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplanes Nr. 28/9 vom 16.11.2016 für das Gebiet zwischen 

der Bahnlinie Coburg-Sonneberg, dem Rottenbach und dem Kanonenweg 

 

Der Senat für Stadt- und Verkehrsplanung sowie Bauwesen hat in der Sitzung vom 20.04.2023 die Widmung der 

Verkehrsfläche, FlNr. 3200/9 Gemarkung Coburg, entsprechend der im angefügten Lageplan mit „x“ 

gekennzeichneten Grundstücksfläche auf einer Länge von zirka 96 m (Anfangspunkt: südliche 

Wendehammeranlage der Brockardtstraße, Endpunkt: Wendehammer Milchhofstraße) zum beschränkt-

öffentlichen-Weg beschlossen. 

 

Die Verfügung wird zum 22.05.2023 wirksam.  

 

Die Widmungsunterlagen können in der Zeit vom 05.05.2023 bis einschließlich 19.05.2023 während der 

allgemeinen Dienststunden  

 

Montag, Dienstag und Donnerstag von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr und Mittwoch und Freitag von 8.30 Uhr bis 12.00 

Uhr  

 

im Ämtergebäude, Steingasse 18, Zimmer 209, eingesehen werden. 

 

Coburg, den 05.05.2023 

S T A D T   C O B U R G 

i. A. 

 

gez. Brink 

        

Brink 

Verwaltungsamtsrätin 

 

 

 

 

 
 


